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RS OGH 1991/6/13 7Ob548/91,
5Ob7/02v
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.06.1991

Norm

ZPO §235 A3

ZPO §236 A

Rechtssatz

Der von der klagenden Partei gestellte Zwischenantrag auf Feststellung ist, verfahrensrechtlich betrachtet, eine

nachträgliche Klagserweiterung durch ein zusätzliches Feststellungsbegehren, die auch ohne Zustimmung der

beklagten Partei zulässig und nicht an die Zulässigkeitsvoraussetzungen für Klagserweiterungen gebunden ist.

Entscheidungstexte

7 Ob 548/91
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